
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Untersuchung erfolgt in Übereinstimmung 
mit dem mit 01. Jänner 2006 in Kraft getretenen 
Bundesgesetz, mit dem die 
Unfalluntersuchungsstelle des Bundes errichtet 
wird (Unfalluntersuchungsgesetz BGBl. I Nr. 
123/2005) und das Luftfahrtgesetz, das 
Eisenbahngesetz 1957, das Schifffahrtsgesetz 
und das Kraftfahrgesetz 1967 geändert werden, 
sowie auf Grundlage der Richtlinie 2004/49/EG 
des Europäischen Parlaments und Rates vom 
29. April 2004. Zweck der Untersuchung ist 
ausschließlich die Feststellung der Ursache des 
Vorfalles zur Verhütung künftiger Vorfälle. Die 
Untersuchung dient nicht der Feststellung des 
Verschuldens oder der Haftung.  
Bei den verwendeten personenbezogenen 
Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide 
Geschlechter.  
Ohne schriftliche Genehmigung der 
Bundesanstalt für Verkehr darf dieser Bericht 
nicht auszugsweise wiedergegeben werden. 
 
Postadresse: A-1210 Wien, Trauzlgasse 1 
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DB IS 2   Dienstbehelf  - Instandhaltungsplan 
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Verzeichnis der Abkürzungen 
 
AS   Ausfahrsignal 
AVS  Ausfahrvorsignal 
BETRA  Betriebs- und Bauanweisung 
Bf   Bahnhof 
DV   Dienstvorschrift 
EK   Eisenbahnkreuzung 
ES   Einfahrsignal 
Fdl   Fahrdienstleiter 
Gl   Gleis 
Hbf   Hauptbahnhof 
HL   Hochleistungsstrecken gemäß Hochleistungsstreckenverordnungen 
HLL   Hauptluftleitung 
Hz   Hertz 
IM   Infrastruktur Manager (Infrastrukturbetreiber) 
nP   Nicht personenbefördernd 
NSA  National Safety Authority (Nationale Sicherheitsbehörde) 
ÖBB  Österreichische Bundesbahnen 
PZP  Punktförmige Zugbeeinflussung 
RU   Railway Undertaking (Eisenbahnverkehrsunternehmen) 
Tfz    Triebfahrzeug 
Tfzf   Triebfahrzeugführer 
UUB  Unfalluntersuchungsstelle des Bundes, Fachbereich Schiene 
VzG  Verzeichnis örtlich zulässiger Geschwindigkeiten 
W   Weiche 
Wg   Wagen 
Z   Zug 
ZSB  Zusatzbestimmungen zur Signal- und Betriebsvorschrift 
Zvbf  Zentralverschiebebahnhof 

 

Vorbemerkungen 
 
Gemäß UUG, § 5 haben Untersuchungen als ausschließliches Ziel die Feststellung der Ursache des 
Vorfalles, um Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu können, die zur Vermeidung gleichartiger 
Vorfälle in der Zukunft beitragen können. Die Untersuchungen zielen nicht darauf ab, Schuld- oder 
Haftungsfragen zu klären. 
 

 
 
 

1. Zusammenfassung 
 

Am 16. August 2008, um 18:21 Uhr, entgleiste der 16. Wg (Gattung: Sggrss = 
Containertragwagen mit 3 zweiachsigen Drehgestellen; beladen) des Z 94435 auf der Fahrt 
von Hamburg nach Hegyeshalom bei der Einfahrt in den Bf Neulengbach auf Gleis 5 
(Weiche 51) mit dem vorlaufenden und dem mittleren Drehgestell. 
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         Abbildung 1          Entgleistes vorlaufendes Drehgestell 

2. Ort 
 
IM ÖBB Infrastruktur Betrieb AG 

 Strecke 10101 von Wien Westbahnhof nach St. Pölten Hbf 
 Bf Neulengbach 
 Gl 5, im Bereich der W 51 
 km 38,293 
 

               
  Abbildung 2          Lageskizze 

Strecke 10101, 
Bf Neulengbach
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3. Zeitpunkt 
 
Samstag, 16. August 2008, um 18:21 Uhr 

 

4. Witterung, Sichtverhältnisse 
 

Bewölkt, 27 °C, es lagen keine witterungsbedingten Einschränkungen der Sichtverhältnisse 
vor. 

 

5. Zusammensetzung der beteiligten Fahrten 
 
Kombinierter Ladungsverkehr - Ganzzug  94435 mit Fahrplan des Z 41135 (RU LTE 
Logistik- und Transport- GmbH) 

Zuglauf: von Bf Hamburg (D) nach Bf Hegyeshalom (H) 
Zusammensetzung: 
 1676 t Gesamtzuggewicht (Masse gemäß Maß- u. Eichgesetz) 
 664 m Gesamtzuglänge  
 24 Wg 
 Tfz 182.563 
 gemäß Buchfahrplan Heft 101 Fahrplanmuster 4012 und 3. Änderungsheft nP gültig 

 vom 03.03.2008 bis einschließlich 13.12.2008 
 Fahrplanhöchstgeschwindigkeit 100 km/h 
 Bremshundertstel erforderlich 71 % 
 Bremshundertstel vorhanden 93 % 
 durchgehend und ausreichend gebremst 
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 Abbildung 3          Wagenliste 
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6. Besondere örtliche Verhältnisse 
 

6.1. Allgemein 
 Die Ereignisstelle liegt im Bf Neulengbach auf der zweigleisigen, elektrifizierten und 
      als Normalspur (1435 mm Spurweite) ausgeführten ÖBB-Strecke 10101 von Wien  
      Westbahnhof nach St. Pölten Hbf in einem Rechtsbogen (Fahrtrichtung) im  
      km 38,293. 
 

 
 
 
 

 

 
 
Abbildung 4          Lageplan Bf Neulengbach mit Entgleisungsstelle 

 

 
 
Die Betriebsabwicklung erfolgt gemäß den Bestimmungen und Vorgaben der ÖBB-DV V2 , 
ÖBB-DV V3 und ÖBB-ZSB, sowie weiteren Regelwerken der ÖBB. Der Bf Neulengbach ist 
mit einem vereinfachten Gleisbildstellwerk (VGS 80) ausgerüstet. 
 

Entgleisungsstelle W 51 

Z 94435 

ES „Y“ 

EK km 38,273 
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                  Abbildung 5          VGS 80 Bf Neulengbach 

 
 

6.2. Verzeichnis örtlich zulässiger Geschwindigkeiten  
 Die zulässige Geschwindigkeit gemäß ÖBB-VzG beträgt 130 km/h 
 

              
            Abbildung 6          Auszug aus ÖBB-VzG 

 

Entgleisungsstelle km 38,293 



Bundesanstalt für Verkehr Seite 13 Untersuchungsbericht  
GZ. BMVIT-795.106-II/BAV/UUB/SCH/2008  Entgleisung Z 94435 im Bf Neulengbach 
 
 
 

  http://versa.bmvit.gv.at 

 
6.3. Buchfahrplan 
 Die zulässige Geschwindigkeit gemäß Buchfahrplan beträgt 100 km/h 
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                                       Abbildung 7          Auszug aus ÖBB-Buchfahrplan 

 

 

7. Beschreibung des Vorfalls 
 
Wegen einer betrieblichen Maßnahme (Durchfahrsicherung von Bf Neulengbach bis Bf 
Rekawinkel auf Grund des Gesamtzuggewichtes von 1676t) wurde Z 94435 vor dem ES 
„Y“ angehalten. Nach der Einstellung einer signalmäßig tauglichen Zugstraße für die 
Einfahrt vom ES „Y“ Richtung Gl 5 (wegen Sperre der Gleise 1 und 3) mit einer 
signalisierten Geschwindigkeit von 60 km/h setzte der Z 94435 die Fahrt fort und 
beschleunigte auf 53 km/h, wobei der Tfzf eine leichte Schaukelbewegung im Zugverband 
bemerkte und daraufhin die Beschleunigungsphase beendete. Kurz danach kam es auf 
Grund starken Luftverlustes zu einer Zwangsbremsung worauf der Tfzf, nach 
Verständigung des Fdl Bf Neulengbach, den Z 94435 auf eine vermutete Zugtrennung 
untersuchte. Im Zuge dieser wurde die Entgleisung des 16. Wg (sechsachsiger 
Containertragwagen, Gattung Sggrss, Wagennr. 3784 4960 061-8) festgestellt. 
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Daten des entgleisten Wg 
 

 

                                  
  Abbildung 8          Technische Daten der Wagengattung Sggrss 

 

 

                           
                          Abbildung 9          Wagenanschrift 
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                   Abbildung 10          Typenplan 
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  Abbildung 11         Fahrzeugzulassung 

 

Es wird angemerkt, dass für diese Wg aufgrund der Überschreitung eines zulässigen Wertes für 
die Entgleisungssicherheit durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) in der Bundesrepublik 
Deutschland vorerst keine Zulassung erteilt wurde. 
 
 

8. Verletzte Personen und Sachschäden 
Verletzte Personen 
 

Verletzte Personen 

Casualties 

keine 

none 

tödlich 

fatality 

schwer 

serious  

injured 

leicht 

easily  

injured 

Passagiere 

Passengers 
⊠    

Eisenbahnbedienstete 

Staff 
⊠    

Benützer von EK 

L.C. Users 
⊠    

Unbefugte Personen 

Unauthorised Persons 
⊠    

Andere Personen 

Other 
⊠    

       Abbildung 12          Tabelle Verletzte Personen 
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Sachschäden 
 

8.1. Fahrweg 
 100 m Schwellen, Weichenschwellen der W 51, EK-Übergang der Gl 3 und 5 
 

8.2. Sicherungstechnik 
 PZP 2000 Hz Magnet, Achszähler, Antrieb und Verschluss der Spherolock-Weiche 

 
8.3. Fahrzeuge 

 1 Wg (sechsachsiger Containertragwagen, Gattung Sggrss 80 mit 
                   Scheibenbremsen, Wagennr. 3784 4960 061-8, beladen) wie folgt beschädigt: 
 

2. Drehgestell  
o mindestens 6 Sicherungssplinten beschädigt oder fehlen 
o abgebrochener Schakenbolzen und fehlende Schake bei der in 

Fahrtrichtung rechten Seite des Drehgestells 
o bei Achse 3 fehlender Bremsgehängebolzen, an drei Stellen sind mehrere 

nebeneinander liegende Kühlrippen der Achsbremsscheiben ausgebrochen, 
Befestigung der Bremsscheibe gebrochen und taumelt auf der Radsatzwelle 

o bei Achse 4 mehrere nebeneinander liegende Kühlrippen der 
Achsbremsscheiben ausgebrochen, 2 von 8 Befestigungen gebrochen 

 

                   
                               

                   
 Abbildung 13         Schäden an Scheibenbremsen 
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9. Betriebsbehinderungen 
 

 Sperre des Streckengleises 1 zwischen Bf Kirchstetten und Bf Neulengbach bis 
17.08.2008, 01:09 Uhr 

 Sperre der Bahnhofgleise 3 und 5 ab W 51 bis ca. km 38,100 bis zur 
Schadensbehebung 

 

10. Beteiligte, Auftragnehmer und Zeugen 
 

 IM ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG 
o Fdl Bf Neulengbach (IM ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG) 

 ÖBB-Infrastruktur Bau AG (Planer und Errichter) 
 AAE Cargo AG (Fahrzeughalter) 
 RU LTE Logistik- und Transport- GmbH 
 LTE Logistik- und Transport- GmbH (Traktionsleister) 
 Tfzf Z 94435 (MEV Austrian Independent Railway Services GmbH) 
 

11. Untersuchungsverfahren 
 

Der Untersuchungsbericht stützt sich auf folgende Aktionen der UUB:  
 16.08.2008: Untersuchung vor Ort unmittelbar nach dem Ereignis  
 18.08.2008: Lokalaugenschein und technische Untersuchung des entgleisten Wg im 

Bf Wien Zvbf  und Werk der ÖBB-Technische Services GmbH sowie 
Ortsaugenschein im Bf Neulengbach 

 20.08.2008: Weiterer Untersuchung des entgleisten Wg im Bf Wien Zvbf 
 22.08.2008: Inspektion des entgleisten Wg durch ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG und 

einem Mitarbeiter der Fa. AAE Cargo AG 
 21.10.2008: Bestellung des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 

Sachverständigen (in weiterer Folge kurz SV genannt) zur Erstellung eines 
Gutachtens 

 27.10.2008: Meeting mit ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG in der Bundesanstalt für 
Verkehr 

 10.11.2008: Meeting mit ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG unter Beiziehung eines 
allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen im Bf Tulln 

 12.12.2008: Weiteres Meeting mit ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG unter Beiziehung 
eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen im Bf Tulln 

 07.01.2009: Meeting mit ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG, ÖBB-Infrastruktur Bau AG 
und einem allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen im Bf 
Neulengbach 

 Laufende Bewertung der eingelangten Unterlagen 
 13.07.2009: Gutachten des SV bei UUB eingelangt  
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12. Beweismittel / Auswertungs- / Untersuchungsergebnisse 
 

11.1. Augenscheinliche Untersuchung vor Ort 
  Der entgleiste Z 94435 und der Fahrweg wurden vor Ort einer augenscheinlichen  
  Untersuchung unterzogen. 
 

       Ergebnis der augenscheinlichen Untersuchung 
 Beim entgleisten Wg wurde eine einseitige Beladung vermutet und daraufhin 
                   geöffnet. Die leichte Schrägstellung der Ladung in Fahrtrichtung nach links wurde            
                   vermutlich durch die Entgleisung hervorgerufen. Insgesamt war der  
                   Z 94435 in einem ordnungsgemäßen Zustand.  
                 

                                                                   
                                            Abbildung 14          Ladung 
  
 Am Fahrweg wurde ein unzureichender Schmierzustand der Fahrkante festgestellt.            
                   

                                
               Abbildung 15          Fahrkante 

 

 

 Es wurden daraufhin, seitens der UUB, Untersuchungen bezüglich der 
                   Spurkranzschmierung der Tfz-Reihen 1016....-. und 1116....-. (Taurus, baugleich mit  
                   Tfz-Reihe 182....-.) durchgeführt. 
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 Ergebnis (Angaben der ÖBB-Traktion GmbH) 
 Grundsätze der Regelung: 

o 0 – 20 km/h - keine Spurkranzschmierung 
o Vmax > 20 km/h - normale Spurkranzschmierung 
o Vmax länger als 2 min im Geschwindigkeitsbereich von 73 bis 90 km/h – 

erhöhte Spurkranzschmierung (Modus Berg 2) 
o Vmax länger als 3 min im Bereich 30 bis 72 km/h – stark erhöhte 

Spurkranzschmierung (Modus Berg 1) 
Daraus ergibt sich, dass das Tfz vor dem ersten Bogen noch keine erhöhte 
Spurkranzschmierung (Modus Berg 1) aufbringen konnte.  
Die letzte ortsfeste Schienenflankenschmierung befindet sich ca. 40km vor der 
Vorfallstelle. 

 
11.2. Technische Untersuchung des entgleisten Wg  

  Am 18.08.2009 wurde der entgleiste Wg mit der Nr. 3784 4960 061-8 im Bf Wien 
                 Zvbf durch die ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG und der UUB einer technischen 
                 Untersuchung unterzogen. 
 

      Ergebnis der technischen Untersuchung 
                  Die im Merkblatt UIC 510-1 zugelassenen Abmessungen konnten im Bereich der 
                  Gleitstücke nicht eingehalten werden.  

o Das Gleitstückspiel j2 ist größer als in der Anlage 8 zugelassen. 
o Die Gleitstückträger liegen in der Mitte (zwischen den Führungen in 

Längsrichtung) am Drehgestell auf und entsprechen somit nicht der Anlage 8  
(x > 2). 

 

                   
                    Abbildung 16          Auszug aus UIC 510-1 
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Abbildung 17          Auszug aus dem Gutachten des SV 
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Weiters wurde eine Schrägstellung des entgleisten Wg, aufgrund des zu großen 
                   Gleitstückspieles, festgestellt. 
 

                                        
                     Abbildung 18          Schrägstellung des Wg 
 
 

11.3. Verwiegung des entgleisten Wg mit der Nummer 3784 4960 061-8 
  Um eine etwaige einseitige Beladung völlig ausschließen zu können, wurde auf 
                  Veranlassung der ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG am 22.08.2008 eine Verwiegung 
                  des entgleisten Wg zur Bestimmung der tatsächlichen Lastverteilung im Bf Wien 
                  Südbf auf einer Brückenwaage und zusätzlich durch Anheben unter je einem 
                  Radsatzlager durchgeführt. 

 
Ergebnis der Verwiegung 
Die Lastenverteilung gemäß den Verladerichtlinien wurde eingehalten. 
 

 

 
 

Quelle: AAE 
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                     Abbildung 19          Wiegekarte 
                      
 

                                           
                     Abbildung 20          Skizze der Verwiegungsdaten der Brückenwaage 
 

Quelle: ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG
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                     Abbildung 21          Skizze der Verwiegungsdaten bei den einzelnen Radsatzlagern 
 
 Der entgleiste Wg war mit 3 Containern 2 x 20´Ct und 1 x 40´Ct beladen. 
 

                   
                     Abbildung 22          Bildliche Darstellung der Verwiegung 

Quelle: ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG

Quelle: AAE
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11.4. Technische Untersuchung des Fahrweges  
  Der Fahrweg wurde im Vorfallbereich durch UUB, ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG, 
                  ÖBB-Infrastruktur Bau AG und dem SV vor Ort und an Hand diverser Pläne und 
                  Messprotokolle eingehend untersucht. 
  Anmerkung UUB: Im Vorfallbereich erfolgte kurz zuvor eine Gleisneulage. 
 

      Ergebnis der technischen Untersuchung (siehe auch Abbildung 23 nächste Seite) 
o Für das Gleis der Weichenverbindung war eine Abnahme laut ZOV 54 nicht 

möglich,  da Grenzwerte dieses Regelwerks überschritten wurden. 
o Das Gleis entsprach, auf Grund eines Überhöhungsfehlers, auch nicht den 

Grundsätzen der DV B 52 für die zulässige Abweichung der Verwindung. 
o An der Stelle der ersten Entgleisungsspuren befand sich das Fahrzeug mit dem 

letzten (nachlaufenden) Drehgestell an einer Stelle, wo der Grenzwert der 
Verwindung überschritten wurde. 

o Das Ergebnis nach dem verdichten des Schotterbettes (Stopfen) bei der 
Abnahme wies einen nicht geringfügigen Mangel auf. 
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Abbildung 23          Ausgeführter Weichenhöhenplan der Weichenverbindung 

Quelle: ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG 
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                Abbildung 24          Ausgewerteter Gleismessschrieb bei der Abnahme 
 

                    
 Abbildung 25          Übersicht über Spuren 

Quelle: ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG 

Quelle: ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG 

Fahrtrichtung 

Gl 3 

Gl 5 

Klemmstelle 
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Abbildung 26          Lageplan der Entgleisungsspuren 

 

 
 

                    
 Abbildung 27          Entgleisungsspuren am Radlenker der W 51 
 

Quelle: ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG 

Quelle: ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG
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                      Abbildung 28          Entgleisungsspuren an der EK 
 
 

11.5. Untersuchung des Zusammenspiels Fahrweg / Fahrzeug 
  Das Zusammenspiel zwischen Fahrweg und Fahrzeug wurde durch den SV 
                  untersucht und mittels Gutachten befundet.  
 

 Ergebnis der Untersuchung (Auszugsweise Abschrift aus dem Gutachten des SV) 
  (Das Gutachten mit allen Anhängen liegt im Original bei UUB auf und wird dem 
                   Untersuchungsbericht als Beilage hinzugefügt.) 

 
Es kam zu einer zu großen Radentlastung des führenden Radsatzes des ersten 
Drehgestells des Wg beim Befahren einer zu großen Verwindung (gerade Rampe) 
bei einer Weichenzunge, wo die Übergabe des Berühr- bzw. Aufstandskraftpunktes 
von der Backenschiene auf die Zungenschiene der W stattfindet. 
 
Zu der zu großen Radentlastung, die kausal zu einer Entgleisung führt, kommt es, 
weil 

1) eine zu große Verwindung für die Weichenverbindung unter mehreren 
ungünstigen Randbedingungen geplant wurde und daher die Ausführung der 
Rampe (Stopfen) mit nicht geringfügigen Mängeln erfolgte. Durch eine zu 
große Einsenkung des Gl nach der Bogeninnenseite unter der Belastung 
(unbelastete Verwindung 1:383) des hinteren Drehgestells des entgleisten 
Fahrzeuges ist die Verwindung größer als die vom Fahrzeuge ertragbare, 
insbesondere in einer W (Anteil ca. 45 %) 

2) der Wg infolge eines über den Grenzwert hinausgehenden Gleitstückspiels 
des zweiten Drehgestells stärker nach innen neigt (Anteil ca. 10 %) 

3) der Halt beim ES in der Überhöhung bei Zugkraft, insbesondere in der 
Rampe, eine zusätzliche Radentlastung bewirkt (Anteil ca. 10 %) 

4) Der Schmierzustand der Fahrkante unzureichend war (Anteil ca. 35 %). 
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Zu der, für das Zusammenwirken Radsatz/Schiene, unzulässigen Verwindung unter 
Belastung kommt es, weil 

 bei der Planung zu viel ungünstige Bedingungen wie drei hintereinander 
angeordnete W, ein Neigungswechsel und eine Niveaurandbedingung in 
Form einer EK geplant und realisiert wurden; 

 ein Überhöhungsüberschuss von  E ≤ 136 mm über dem Ausnahme-
Grenzwert des Überhöhungsüberschusses E ≤ 110 mm entsprechend der 
Linienführung von Gleisen B 50-Teil 2/N geplant war. Tatsächlich wurde ein 
Überhöhungsüberschuss von E ≤ 144 mm realisiert; 

 die Last des vorderen Containers im Augenblick der Entgleisung exzentrisch 
angeordnet war. Dies kann durch den Überhöhungsüberschuss größer als 
der Ausnahmegrenzwert hervorgerufen worden sein; 

 es aus lauftechnischer Sicht notwendig ist, die derzeitigen Grenzwerte der 
Verwindung in der W zu verkleinern. In der Planung entsprechend B 50 Teil 
2/N ist auf HL-Strecken der zulässige Grenzwert mit 2,5 mm/m (entspricht 
einer Rampenneigung 1:400) festgelegt. Damit wird der oben erwähnte 
Einfluss der Übergabe des Spurkranzberührpunktes berücksichtigt; 
(Anmerkung: Anwendung einer 1:8-V-Rampenneigung statt einer 1:6-V-
Rampenneigung als untere Grenze) 

 nach dem Stopfen in km 38,320 eine Verwindung │dD/dS│≤ 3,57 mm/m 
(entspricht einer Rampenneigung 1:263) aufgetreten ist, womit 

o einerseits der Grenzwert nach B 52 Pkt. 5.8.02 │dD/dS│≤ 3,57 
mm/m (entspricht einer Rampenneigung 1:280 überschritten wurde 

o und andererseits der Grenzwert der Verwindung für die Abnahme 
entsprechend ZOV 54 │dD/dS│≤ 3,27 mm/m (Toleranz 1 mm/m laut 
ZOV 54 entspricht einer Rampenneigung von 1:306) überschritten 
wurde 

                         und daher einen nicht geringfügigen Mangel aufgewiesen hat; 
 für die Beurteilung der Krümmung im abzweigenden Strang bei der Stopfung 

kein verlässlicher Messschrieb vorgelegen ist; 
 die Beseitigung der Mängel in der Verwindung gemäß ZOV 54 vor Freigabe 

des Gl bei der Stopfung laut Rahmenvertrag ÖBB vor Freigabe des Gl von 
der beauftragten Firma nicht erfolgt ist; 

 die Messung der Verwindung für die Abnahme nur anhand von 
Maschinenmessungen laut ZOV 54 │dD/dS│≤ 3,57 mm/m zu erfolgen hat, 
also bei Mängel die Anwendung von Handmessungen zur Feststellung des 
tatsächlichen Zustandes des Gl bei der Abnahme nicht zulässig ist; 

 das angewendete Messverfahren die Verwindung unter einer Last von 7,0 t 
und nicht die für das Fahrzeug tatsächlich beim Überfahren vorliegende 
Verwindung unter Last beurteilt wird; (Anmerkung: Zieht man in einer 
vorsichtigen Weise die Einsenkungsmessung heran, wird der Wert der 
ertragbaren Verwindung für das Fahrzeug │dD/dS│≤ 3 mm/m, was einer 
Rampenneigung von 1:333 entspricht, überschritten) 

 die auch zur Verfügung stehenden Einsenkungsmessungen in die 
Beurteilung der Verwindung des Gl nicht einbezogen werden, aber doch 
eine Information über die tatsächlichen Einsenkungen unter Last darstellen; 
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 aufgrund der Differenzen zwischen belastetem und unbelastetem Gl im 
Bereich der Entgleisungsstelle wird die Drainage bei der örtlichen Begehung 
als nicht ausreichend oder mangelhaft eingeschätzt (Dies wurde im Rahmen 
dieser Gutachterlichen Stellungnahme nicht weiter berücksichtigt; 

 bei einer Feststellung eines betriebssicheren Zustandes die Messung der 
Verwindung laut Instandhaltungsplan unter einem belasteten Zustand zu 
erfolgen hat. Im Instandhaltungsplan fehlt der Hinweis, dass bei 
unbelasteten Messungen die Veränderungen der Verwindung infolge 
Belastung des Gl für die Bewertung der tatsächlichen Verwindung zu 
berücksichtigen sind; 

 in der Verfahrensanweisung sehr allgemein („dass die Anlage in baulicher 
Hinsicht den technischen und rechtlichen Normen für den 
ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb entspricht....“) und nicht 
ausreichend genau definiert wurde, wie die Feststellung des 
betriebssicheren Zustandes vor Freigabe zu erfolgen hat; 

 in der Verfahrensanweisung und der ZOV 54 keine Regelungen bestehen, 
was bei der Überschreitung der Grenzwerte tatsächlich in Hinblick auf die 
Freigabe zu geschehen hat (nur im Rahmenvertrag der ÖBB steht die 
Forderung nach Beseitigung der Mängel vor Freigabe des Gl); 

 in den Verfahrensanweisungen der Gefahrenübergang und die Freigabe 
eines Gl für den Betrieb zwischen den verschiedenen Unternehmen durch 
die Möglichkeit einer provisorischen Gleisfreigabe unscharf definiert wurde 
(z.B.: Übergabe der Daten 3 Tage laut Verfahrensanweisung und 7 Tage 
laut Rahmenplan). 

 
Zu der Entgleisung gerade dieses Wg (als Einzelobjekt) kommt es, weil 

 die Position des Wg in der Mitte des Zugverbands bei Zugkraftausübung zu 
einer lateralen Querkraftkomponente führt; 

 die Beladungsverteilung (vorne leicht und hinten schwerer) die Entgleisung 
begünstigt; 

 das zusätzliche Wanken infolge des unzulässigen Gleitstückspiels des 
Drehgestell II (Radsatz 3 und 4) zu einer zusätzlichen Radentlastung führt; 

 der Wg bei den Referenzbedingungen bei der Zulassung die Grenzwerte der 
Entgleisungssicherheit gerade noch einhält. 
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Außerdem ist im Zusammenwirken und in den Grundlagen zu berücksichtigen, dass 
 derzeit, die im ERRI-Bericht B 55. RP.8 zugrunde gelegten Richtlinien in der 

Fahrzeugverwindung und die im Instandhaltungsplan bzw. in der Gleislage 
gelegten zulässigen Verwindungen nicht kompatibel gestaltet sind; 

 die Länge der entgleisten Containerwg die Basis der längsten im 
Instandhaltungsplan genannten Basis für die zulässigen Verwindungen 
übersteigt. Daher ist im Instandhaltungsplan der Infrastruktur gar keine 
zulässige Soforteingriffsschwelle (SES) bzw. Eingriffsschwelle (ES) als 
Grenze für eine Verwindung eines langen Container-Tragwg mit einem 
Drehzapfenabstand 2*10,58 m also insgesamt 21,16 m enthalten; 

 Verwindungen in W zwar erforderlich sind, aber der Grenzwert, aufgrund der 
schwierigen Berührgeometriebedingungen (Berührpunktübergabe 
Backenschiene/Zungenschiene) und den unterschiedlich vorhandenen 
Steifigkeiten (Steifigkeitsunterschiede: Langschwellenbereich, Holzschwelle, 
Betonschwelle) in einer Abfolge, für die zulässige Gleisverwindung in der 
ZOV 54 und im Instandhaltungsplan IS 2 zu hoch ist. Allgemein gilt, dass bei 
Anordnung von Steifigkeitsunterschieden unmittelbar vor oder im 
Übergangsbogen der Grenzwert für die Grenzverwindung der Gleisanlage 
auch in einem Übergangsbogen anzupassen wäre (Anmerkung Regel: 
Keine Anordnung von mehreren Schwierigkeiten der Spurführung); 

 bei zu vielen Zwangsbedingungen für Stopfarbeiten, diese sehr schwierig 
und/oder in mehreren Arbeitsvorgängen durchzuführen sind bis alle Mängel 
entsprechend ZOV 54 beseitigt sind und die erforderlichen Grenzwerte für 
die Abnahme gemäß ZOV 54 erreicht werden. 

 
Folgende Unzulänglichkeiten im Prozess der Stopfung und in der Freigabe des Gl 
trugen zum Entgleisungsanlassfall bei: 

 Bei der Beurteilung des DAR-Graph bestehen folgende Mängel: Es fehlt die 
Angabe der Messwertskalierung, insbesondere beim Verwindungssignal, die 
Skalierung der Einsenkung ist ebenso nicht klar und teilweise weisen die 
Messsignale falsche Vorzeichen auf; 

 bei der Verwindung sollte die Maschine als nicht maßgeblich eingestuft und 
auch eine Handvermessung des Gl vorgenommen werden. Darüber wurden 
keine Aufzeichnungen geführt. Eine schriftliche Auflistung der Mängel 
gemäß ZOV 54 fand nicht statt; 

 die nicht ausreichende Dokumentierung des Freigabeprozesses für das Gl 
und die Formulierungen in der Verfahrensanweisung ermöglicht Annahmen 
und Interpretationen des tatsächlich durchgeführten vorangegangenen 
Schrittes im Freigabeprozess des Gleises (Anmerkung: Wer hat was wie 
gemessen, überprüft und beurteilt und welche Unterlagen erhält die 
freigabeberechtigte Person über diesen Vorgang?).  
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 Abbildung 29          Auszug aus dem Gutachten des SV (Schlussfolgerungen) 
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11.6. Untersuchung des Zusammenspiels zw. Puffer und Kupplung 
                  Da die Kupplung nach der Entgleisung zw. entgleisten und vorlaufenden Wg noch 
                  immer verbunden war und lediglich die Luftabsperrhähne beschädigt wurden,  
                  wodurch es zum Luftverlust in der HLL kam, wurde dieser Umstand seitens  
                  ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG untersucht.  
 
 Ergebnis der Untersuchung 
 Durch das zusammendrücken der Puffer kann die Kupplung die in Abbildung 31  
                   gezeigte Situation ohne Ausdehnung überstehen. Danach gleiten die Puffer                  
                   aneinander vorbei, wobei sich die Kupplung entspannt und beim weitern Abknicken 
                   die Luftabsperrhähne beschädigt. Diese werden nach außen und unten gebogen.  
 

 
 Abbildung 30          Zusammenspiel Puffer / Kupplung 

 
 
                    

                                                   
             Abbildung 31   Entgleister Wg                      Abbildung 32  vorlaufender nicht entgleister Wg 

 

Quelle: ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG

Quelle: ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG
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11.7. Auswertung der Registriereinrichtung 

Die Registriereinrichtung wurde unmittelbar nach dem Vorfall sichergestellt und 
durch die MEV Austrian Independent Railway Services GmbH ausgewertet. 
 
Ergebnis der Auswertung der Registriereinrichtung des Tfz 182.563 
Z 94435 kam um 18:17:11 vor dem ES „Y“ zum Stillstand und fuhr um 18:18:31 
wieder an. Dies ergibt im Widerspruch zur Aussage des Tfzf des Z 94435 (5 – 6 
min) eine Stillstandszeit von 1 min 20 Sek. 
Die Geschwindigkeit des Z 94435 bei der Einfahrt in den Bf Neulengbach betrug 
max. 53 km/h. Die signalisierte Geschwindigkeit am ES „Y“ von „Frei mit 60 km/h“ 
wurde somit eingehalten. 

          

 
               Abbildung 33          Graphische Darstellung der Fahrdaten          
 

Stillstand bei ES „Y“ 

Maximal erreichte Geschwindigkeit 

Abbremsvorgang durch Luftverlust 
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Stillstand bei ES „Y“ 

Anfahrvorgang bei ES „Y“ 
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Maximal erreichte Geschwindigkeit 
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          Abbildung 34          Tabellarische Darstellung der Fahrdaten  
 

11.8. Weiteres Gutachten (von UUB nicht beauftragt) 
Am 1. Oktober 2009 wurde der UUB ein weiteres Gutachten eines 
Eisenbahnsachverständigen für Fahrzeuge, maschinen und elektrotechnische 
Anlagen und Bahnbetrieb, Sachverständiger für die Unfallanalyse und 
Ursachenermittlung bei Bahnbetriebsunfällen per e-mail übermittelt. 
(Dieses Gutachten vom 31.12.2008 liegt bei UUB auf.) 

 
Ergebnis des weiteren Gutachtens 
(Auszug aus oben genannten Gutachten) 
 

           

Stillstand nach Entgleisung 

Abbremsvorgang 
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11.9. Aussage Tfzf Z 94435 
Z 94435 ist beim ES Neulengbach ca. 5 – 6 min gestanden. Danach wurde am ES 
die Einfahrt „Frei mit 60km/h“ und die Ausfahrt am AVS ebenfalls „Frei mit 60km/h“ 
signalisiert. Bei der Durchfahrt auf Gl 5 kam es ca. 100m vor dem AS zu einem 
Druckabfall in der HLL und der Z 94435 kam ca. 15m vor dem AS zum Stillstand. Es 
wurde sofort der ÖBB-Disponent über Funk gerufen und mitgeteilt, dass es sich 
wahrscheinlich um eine Zugtrennung handle. Es wurde der Z 94435 daraufhin mit 
dem Fdl Bf Neulengbach verbunden. Nach Absprache wurde der Z gesichert und 
um den Druckabfall in der HLL zu klären Nachschau gehalten. 
Bei der Durchfahrt auf Gl 5 wurde in Höhe der Weichen eine unruhige Gleislage 
bemerkt, worauf die Geschwindigkeit mittels elektrodynamischer Bremse des Tfz bei 
ca. 45 – 50km/h gehalten wurde. 
 

11.10. Aussage Fdl Bf Neulengbach 
Wegen der Nachfolgeregelung nach Z 1639 (Z94435 für die Anfahrgrenzlast zu 
schwer) kam Z 94435 beim ES „Y“ zum Stillstand. Um 18:18 Uhr wurde dem Z eine 
Durchfahrt über Gl 5 (sonst war wegen BETRA 11520 keine Fahrt möglich) gestellt. 
Der Z 94435 kam auf Grund einer Zwangsbremsung um 18:21 auf Gl 5 zum 
Stillstand. Durch den ÖBB-Disponenten wurde eine telefonische Verbindung zu Z 
94435 hergestellt. Es wurde eine vermutliche Zugtrennung gemeldet, da Z 94435 
durch Druckabfall zum Stillstand kam. Der Tfzf wurde zur Erkundung der Ursache 
beauftragt. Nach ca. 10min wurde eine Zugentgleisung beim 16. Wg gemeldet. 
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13. Zusammenfassung der Erkenntnisse 
 

o Grenzwerte für die zulässige Rampenneigung und Verwindung wurden 
überschritten. 

o Für „lange“ Wg mit einem Drehzapfenabstand größer 20m ist zur Zeit europaweit 
kein Verwindungsgrenzwert festgelegt, da die bisherigen Regelungen von Wg mit 
einer maximalen Messbasislänge (Drehzapfenabstand) von kleiner/gleich 20m 
ausgehen (siehe auch Punkt 17.7). 

 

14. Sonstige, nicht unfallkausale Unregelmäßigkeiten 
 

 Zugvorbereitung 
       In der ÖBB-Wagenliste für den Z 94435 wurde statt dem Tfz 182.563 das Tfz 185.524 und 
       nur die ersten 3 Wg in der Bremsstellung „G“ aufgenommen.   

 

15. Ursache 
 
Die Entgleisung erfolgte aufgrund einer zu großen Radentlastung im Zusammenspiel 
folgender Komponenten: 

 die Ausführung der Verwindung der Rampe erfolgte mit einigen Mängeln  
 zu große Einsenkung des Gl in der Bogeninnenseite (unbelastete Verwindung 

1:383) wobei das hintere Drehgestell des entgleisten Wg, insbesondere bei einer 
Weichenzunge, wo die Übergabe des Berühr- bzw. Aufstandskraftpunktes von der 
Backenschiene auf die Zungenschiene der W stattfindet, mehr als die ertragbare 
Verwindung erfährt 

 fehlender Schmierfilm an der Fahrkante 
 der Wg infolge einer Überschreitung des Grenzwertes, gemäß Merkblatt UIC 510-1, 

des Gleitstückspieles des zweiten Drehgestells stärker nach innen neigt 
 die Position des Wg in der Mitte des Zugverbandes bei Zugkraftausübung zu einer 

lateralen Querkraftkomponente führt 
 die Beladungsverteilung (vorne leicht und hinten schwer [Verladerichtlinien wurden 

eingehalten]) die Entgleisung begünstigt 
 der Wg bei den Referenzbedingungen bei der Zulassung die Grenzwerte der 

Entgleisungssicherheit gerade noch einhält 
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16. Berücksichtigte Stellungnahmen 
 

Stellungnahmen des BMVIT – Oberste Eisenbahnbehörde: 
 

  
 Bei Punkt 17.7 (alt Punkt 17.8) hinzugefügt 
 
 
 

  
  Neue Abbildung 3 „Wagenliste“ 
 

   
 Nach Punkt 17.8 aufgenommen 
 

   
       Abbildung 24 wurde entfernt und bei Abbildung 23 „Ausgeführter Weichenhöhenplan 
       der Weichenverbindung“ wurde versucht die Bildqualität und die Lesbarkeit der 
       Beschriftung zu erhöhen 
 

       
      In Punkt 13 geändert 
 

        

       
       Punkt 17.6 wurde gestrichen, Punkt 17.2 wurde ergänzt 
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       Anmerkung Im Punkt 7 nach Abbildung 11 „Fahrzeugzulassung“ aufgenommen 
 
 
 
 

Stellungnahmen der ÖBB-Infrastruktur AG: 
 

       
       In Punkt 13 bzw. 17.2 aufgenommen 
 

       
       
      Punkt 17.6 wurde gestrichen, Punkt 17.2 wurde ergänzt 
 

       
      Bei Punkt 17.7 (alt Punkt 17.8) hinzugefügt 
 
 
 
Die vollständigen Versionen der eingelangten Stellungnahmen sind in der Beilage  
„Fristgerecht eingelangte Stellungnahmen“ ersichtlich.
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17. Sicherheitsempfehlungen 
 

Gemäß EU Richtlinie 49/2004, Artikel 25 - Absatz 2 werden die Empfehlungen an die 
Sicherheitsbehörde und, sofern es die Art der Empfehlung erfordert, an andere Stellen oder 
Behörden in dem Mitgliedstaat oder an andere Mitgliedstaaten gerichtet. Die 
Mitgliedstaaten und ihre Sicherheitsbehörden ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Sicherheitsempfehlungen der Untersuchungsstellen angemessen 
berücksichtigt und gegebenenfalls umgesetzt werden. 

 

Punkt Sicherheitsempfehlung richtet sich an 

17.1 Sicherstellung eines ausreichenden Schmierzustandes der 
Fahrkante (siehe Seite 20 ff) 

NSA, IM 

17.2 Überprüfung der Grenzwerte für die zulässige 
Rampenneigung oder Verwindung bei Rampen in W 
gegenüber Rampen in Übergangsbögen 
(siehe Seite 26 ff) 

NSA, IM 

17.3 Definition in den Verfahrensanweisungen für die Freigabe 
eines Gl welche Normen und Richtlinien eingehalten 
werden müssen (siehe Seite 26 ff) 

NSA, IM 

17.4 Definition der Maßnahmen die bei Nichteinhaltung der 
Grenzwerte gemäß ZOV 54 gesetzt werden müssen, bevor 
ein Gl freigegeben wird. Aufnahme der im Rahmenvertrag 
gegebenen Formulierung: „Beseitigung aller Mängel vor 
Freigabe des Gl“ (siehe Seite 26 ff) 

NSA, IM 

17.5 Die Grenzverwindungen in der Gleislage sind auch für 
„lange“ Wg anzupassen (siehe Seite 26 ff) 

NSA, IM 

17.6 Bei der Angabe der Grenzwerte der Verwindung der 
Gleislage ist eine zusätzliche Einsenkung unter Last bzw. 
die damit gegebene Messunsicherheit des Messverfahrens 
zu berücksichtigen, wenn das Messverfahren für die 
Verwindung unter geringer Last (< 10t) durchgeführt wird 
(siehe Seite 26 ff) 

NSA, IM 

17.7 Untersuchung des lauftechnischen Verhaltens von „langen“ 
Containertragwagen in den bei den ÖBB zugelassenen 
Gleisgrenzverwindungen mit einer Risikoabschätzung nach 
EN 50126 und Beschäftigung mit dieser Materie im Rahmen 
des „CEN/TC256“ bzw. im Rahmen der aktuell anstehenden 
Revision der „TSI Wagon“ (siehe Seite 26 ff) 

NSA, RU, IM 

17.8 Überprüfung ob durch eine Neusituierung der EK km 38,173 
eine Verbesserung der Linienführung zu erreichen wäre. 

NSA, IM 

 
Die Aussprache einer Sicherheitsempfehlung seitens UUB über die im Punkt 15. Ursache 
genannte Überschreitung des Grenzwertes des Gleitstückspiels gemäß Merkblatt UIC 510-
1 erscheint als nicht zielführend, da die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte (vor 
allem bei Auslieferung von Neufahrzeugen) verpflichtend ist.
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Die Sicherheitsbehörde und andere Behörden oder Stellen sowie gegebenenfalls andere 
Mitgliedstaaten, an die die Empfehlungen gerichtet sind, unterrichten die 
Untersuchungsstelle mindestens jährlich über Maßnahmen, die als Reaktion auf die 
Empfehlung ergriffen wurden oder geplant sind (EU Richtlinie 49/2004, Artikel 25 -  
Absatz 3). 

 
 
 

     Beilagen 
 Fristgerecht eingelangte Stellungnahmen 

 
 
 
 

Dieser vorläufige Untersuchungsbericht ergeht an: 
 
Unternehmen / Stelle Funktion 

NSA Behörde 

ÖBB-Infrastruktur AG IM 

Fdl Bf Neulengbach Beteiligter 

AAE Cargo AG Fahrzeughalter 

LTE Logistik- und Transport- GmbH RU 

Tfzf Z 94435 Beteiligter 

 
 
 
 
 

Wien, am 25. Februar 2010 
 
 

Der Untersuchungsleiter: 
 
 

Peter Nowak eh. 
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Beilage: Fristgerecht eingelangte Stellungnahmen 
 
 
1) Stellungnahme des BMVIT – Oberste Eisenbahnbehörde: 
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2) Stellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG 
 

: 
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